
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 3 

Kurztitel 

Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 218/1975 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2011 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

01.07.2011 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2012 

Abkürzung 

AuslBG 

Index 

62 Arbeitsmarktverwaltung 

Text 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Als Ausländer im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt, wer nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt. 

(2) Als Beschäftigung gilt die Verwendung 

 a) in einem Arbeitsverhältnis, 

 b) in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis, 

 c) in einem Ausbildungsverhältnis, einschließlich der Tätigkeiten nach § 3 Abs. 5, 

 d) nach den Bestimmungen des § 18 oder 

 e) überlassener Arbeitskräfte im Sinne des § 3 Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 196/1988. 

(3) Den Arbeitgebern gleichzuhalten sind 

 a) in den Fällen eines arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnisses (Abs. 2 lit. b) der 
Vertragspartner, 

 b) in den Fällen des Abs. 2 lit. c und d der Inhaber des Betriebes, in dem der Ausländer beschäftigt 
wird, sofern nicht lit. d gilt, oder der Veranstalter, 

 c) in den Fällen des Abs. 2 lit. e auch der Beschäftiger im Sinne des § 3 Abs. 3 des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes und 
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 d) der ausländische Dienstleistungserbringer, dem eine EU-Entsendebestätigung nach Maßgabe des 
§ 18 Abs. 12 auszustellen ist. 

(4) Für die Beurteilung, ob eine Beschäftigung im Sinne des Abs. 2 vorliegt, ist der wahre 
wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgebend. Eine 
Beschäftigung im Sinne des Abs. 2 liegt insbesondere auch dann vor, wenn 

 1. ein Gesellschafter einer Personengesellschaft zur Erreichung des gemeinsamen 
Gesellschaftszweckes oder 

 2. ein Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Geschäftsanteil von 
weniger als 25% 

Arbeitsleistungen für die Gesellschaft erbringt, die typischerweise in einem Arbeitsverhältnis geleistet 
werden, es sei denn, die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice stellt auf Antrag binnen drei 
Monaten fest, daß ein wesentlicher Einfluß auf die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den 
Gesellschafter tatsächlich persönlich ausgeübt wird. Den Nachweis hiefür hat der Antragsteller zu 
erbringen. Nach Ablauf dieser Frist darf die Tätigkeit auch ohne den erforderlichen Feststellungsbescheid 
aufgenommen werden. Wird der Antrag nach Ablauf der Frist abgewiesen, ist die bereits begonnene 
Tätigkeit umgehend, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Zustellung des Bescheides, zu beenden. 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 25/2011) 

(5a) Als besondere Führungskräfte gelten Ausländer, die leitende Positionen auf der Vorstands- oder 
Geschäftsleitungsebene in international tätigen Konzernen oder Unternehmen innehaben oder 
international anerkannte Forscher sind und deren Beschäftigung der Erschließung oder dem Ausbau 
nachhaltiger Wirtschaftsbeziehungen oder der Schaffung oder Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze im 
Bundesgebiet dient und die eine monatliche Bruttoentlohnung von durchwegs mindestens 120 vH der 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) 
zuzüglich Sonderzahlungen erhalten. 

(6) EWR-Bürger sind Ausländer, die Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) sind. 

(7) Grenzgänger sind Ausländer, die ihren Wohnsitz in einem Nachbarstaat haben, in den sie täglich 
zurückkehren, und die sich zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in einem unmittelbar an diesen Staat 
grenzenden politischen Bezirk in Österreich oder in den Freistädten Eisenstadt oder Rust aufhalten. 

(8) Pendler sind Ausländer, die einen Wohnsitz in einem Nachbarstaat haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, in den sie zumindest einmal wöchentlich zurückkehren, und die sich zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Österreich aufhalten. 

(9) Drittstaaten sind Staaten, die nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens sind. 
Drittstaatsangehörige sind Ausländer, die nicht EWR-Bürger sind. 

(10) Als Rotationsarbeitskräfte gelten Ausländer, deren Arbeitsvertrag mit ihrem international 
tätigen Dienstgeber sie entweder 

 1. als leitende Angestellte, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen 
sind, oder 

 2. als der Unternehmensleitung zugeteilte qualifizierte Mitarbeiter, die zur innerbetrieblichen Aus- 
oder Weiterbildung (Führungskräftenachwuchs) verpflichtet sind, oder 

 3. als Vertreter repräsentativer ausländischer Interessenvertretungen 

ausweist und Rotationen im Hinblick auf den Dienstort vorsieht. 

(11) Für Kinder sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, die jeweiligen 
Altersgrenzen gemäß § 2 Abs. 1 Z 9 und Abs. 4 NAG und § 52 Z 2 NAG heranzuziehen. 

(12) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die sich auf Ehegatten beziehen, gelten für 
eingetragene Partner nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, 
sinngemäß. 
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